
Das Neumarkter FOS-BOS-ABC 
 

ANFANG: Aller Anfang ist schwer, sich an ei-
ner neuen Schule zurechtzufinden ebenso. Die 
wichtigsten Orientierungspunkte für alle Be-
teiligten sind hier in alphabetischer Reihen-
folge zusammengefasst.  
 
ADRESSE: Bei schriftlichen Mitteilungen, An-
trägen und Entschuldigungen sollte immer auf 
Vollständigkeit der eigenen Personalangaben 
geachtet werden, also Vor- und Familienname, 
Klasse sowie aktuelle Adresse. Adressenände-
rungen sollten so schnell wie möglich dem Sek-
retariat der Schule mitgeteilt werden. 
 
ALKOHOL: Die Hausordnung schließt den Kon-
sum von alkoholischen Getränken im Schulbe-
reich grundsätzlich aus. 
 
AUSHÄNGE wie Plakate u. ä. dürfen im Schul-
bereich nur ausgehängt werden, wenn die Ge-
nehmigung des Schulleiters vorliegt. Das Glei-
che gilt für das Verteilen von Schriften oder für 
Meinungsumfragen auf dem Schulgelände. Im 
Schulgebäude gibt es an verschiedenen Stellen 
Aushänge, vor allem aber in der großen Vitrine 
im Erdgeschoss neben dem Treppenaufgang. 
 
BEFREIUNGEN von einzelnen Unterrichtsstun-
den sowie vorab bekannte Termine wie z. B. 
Vorstellungsgespräche, Führerscheinprüfung 
u. ä. sind schriftlich mit dem Formblatt Befrei-
ungen in der Pause bei Herrn OStR Schieder     
(E-29 oder im Falle seiner Abwesenheit im        
Direktorat) zu beantragen. 
 
BERATUNG: Bei Fragen der Schullaufbahn und 
bei Lern- und Leistungsproblemen sollte zu-
nächst mit unserer Beratungslehrerin Frau 
StDin Maria Weigl Kontakt aufgenommen wer-
den. Dieses Angebot gilt auch bei schulischen 
und persönlichen Problemen. Anmeldung un-
ter: beratung@fosbos-neumarkt.de 
 
BEURLAUBUNGEN: Auf schriftlichen Antrag in 
Form eines Geschäftsbriefes kann in dringen-
den Fällen eine Beurlaubung ausgesprochen 
werden. Dazu gehören beispielsweise außerge-
wöhnliche Familienereignisse sowie unauf-
schiebbare längerfristige Arzttermine. Der An-
trag muss rechtzeitig im Direktorat eingereicht 
werden.  
 

COMPUTER: In der Aula Ost sind frei zugängli-
che Computer mit Internet-Anschluss instal-
liert. Eigene Notebooks/Tablets dürfen Sie ver-
wenden.  
 
DISZIPLIN: Dieses Wort kommt im Stichwort-
verzeichnis der FOBOSO nur einmal vor. Daraus 
ist zu entnehmen, dass es in dieser Hinsicht ei-
gentlich keine Probleme geben sollte. Zur Infor-
mation sei jedoch darauf hingewiesen, dass wir 
großen Wert auf angemessene Disziplin legen. 
Siehe auch unter "Pünktlichkeit"! 
 
ELTERNSPRECHTAG: Findet einmal im Schul-
jahr statt. Der Termin wird im 1. Informations-
brief und auf der Homepage der Schule be-
kannt gegeben. Auf der Schulhomepage ist zu-
dem unter „Kontakt“ ein Kontaktformular ein-
gerichtet, mit dem die einzelnen Lehrkräfte im 
Bedarfsfall per E-Mail kontaktiert und individu-
elle Sprechtermine vereinbart werden können. 
 
ELTERNBEIRAT ist ein wichtiges Gremium der 
Schulgemeinschaft. Er berät uns in Fragen der 
Organisation und plant Schulveranstaltungen 
mit. Wenn sich Schüler direkt an den Eltern-
beirat wenden wollen, sollten sie folgende 
Email-Adresse anschreiben:  
elternbeirat@fosbos-neumarkt.de 
 
FACHPRAKTISCHE AUSBILDUNG (fpA) findet in 
den 11. Klassen im wöchentlichen Wechsel mit 
dem Schulunterricht statt. In der Ausbildungs-
richtung Technik stehen dafür die fachober-
schuleigenen Werkstätten in der Berufsschule 
zur Verfügung. Ein Fernbleiben von der fpA ist 
sowohl der Schule als auch der Praktikums-
stelle anzuzeigen. Siehe auch unter "Krank-
heit"! Zuständig für die Organisation der fach-
praktischen Ausbildung ist Herr StD Ripper 
(praktikum@fosbos-neumarkt.de). 
 
FAHRRÄDER werden nur auf den dafür vorge-
sehenen Flächen abgestellt und sollen ord-
nungsgemäß abgeschlossen sein. 
 
FOBOSO: Schulordnung für FOS und BOS 
(Schulartübergreifende Regelungen im BayEUG 
und in der BaySchO). Leicht zu finden im Inter-
net. 
 
 
 
 



FÖRDERVEREIN DER MAXIMILIAN-KOLBE-
SCHULE e. V.: Er hat vor allem folgende Ziele: 
Intensivierung der Bildungs- und Erziehungsar-
beit sowie des kulturellen Lebens an der 
Schule, aber auch Förderung sozial schwacher 
Schülerinnen und Schüler. Jeder kann Mitglied 
werden oder auch einmalige Spenden überwei-
sen. Anmeldeformulare und Überweisungsträ-
ger (Konto bei der Sparkasse NM: DE 8976 
0520 8000 0000 4184) sind im Sekretariat er-
hältlich. 
 
GOTTESDIENSTE bzw. ökumenische Andachten 
finden zu Beginn des Schuljahres und im Rah-
men der Verabschiedung der Absolventinnen 
und Absolventen am Ende des Schuljahres 
statt. 
 
HAUSAUFGABEN sind laut FOBOSO zuverläs-
sig, sorgfältig und termingerecht anzufertigen.  
 
HAUSORDNUNG regelt das Zusammenleben in 
unserer Schule. Sie sollte gelesen und beachtet 
werden. In jedem Klassenzimmer liegt sie im 
Klassenbuchordner aus. 
 
INSTANZENWEG: In der Regel sollten die Ange-
legenheiten zwischen den unmittelbar Be-
troffenen im Gespräch direkt geregelt werden. 
Ist keine Klärung möglich, so können Klassen-
leiter, Verbindungslehrer und unter besonde-
ren Umständen auch der Schulleiter einge-
schaltet werden. Bei Meinungsverschiedenhei-
ten über die Notengebung kann die Überprü-
fung einer Arbeit nur mit detaillierter Begrün-
dung schriftlich beim Schulleiter beantragt 
werden. 
 
KRANKHEIT: Im Falle einer Erkrankung muss 
die Schule laut FOBOSO unverzüglich infor-
miert werden. Das erledigen Sie mit der Web-
Untis-App. Ab dem vierten Fehltag ist ein ärzt-
liches Attest vorzulegen. Die Schule kann auch 
sonst die Vorlage eines ärztlichen oder eines 
amtsärztlichen Attests verlangen. Ein ärztliches 
Attest ist an Tagen erforderlich, an denen an-
gekündigte Leistungsnachweise stattfinden. 
Liegt in diesen Fällen keine ausreichende Ent-
schuldigung vor, so werden 0 Punkte erteilt. 
 
PARKPLÄTZE für Motorräder stehen in be-
grenzter Anzahl neben den Pkw-Stellflächen 
der Lehrkräfte zur Verfügung. Autos müssen 
auf öffentlichen Parkflächen verkehrsgerecht 

und ohne Behinderung anderer abgestellt wer-
den.  
 
PÜNKTLICHKEIT: Das pünktliche Erscheinen 
zum Unterricht ist in der Oberstufe eine Selbst-
verständlichkeit. Wer zum Unterricht verspätet 
erscheint, den kann die betreffende Lehrkraft 
von ihrem Unterricht in dieser Stunde aus-
schließen. 
 
RAUCHEN ist auf dem Schulgelände generell 
nicht gestattet (BayEUG). Für Raucher ist je-
doch ein Bereich ausgewiesen, auf dem das 
Rauchen möglich ist. Es gilt die mit der SMV 
vereinbarte Raucherregelung. 
 
RAUMPFLEGE: Die Klassenzimmer sowie Fach-
räume werden regelmäßig geputzt. Die einzel-
nen Klassen tragen jedoch auch eine Mitver-
antwortung für die Sauberkeit in den benutz-
ten Räumen und Schulbereichen. Grobe Ver-
schmutzungen werden regelmäßig nach Unter-
richtsende von den Schülern selbst beseitigt. 
Außerdem werden die Stühle hochgestellt. Ein 
gepflegter Arbeitsplatz schafft nämlich eine an-
genehme Arbeitsatmosphäre, in der auch das 
Arbeiten Freude macht und zu guten Ergebnis-
sen führt.  
 
SCHULAUFGABEN: Die Termine werden zu Be-
ginn beider Schulhalbjahre bekannt gegeben 
und sind über die Lernplattform Fronter abruf-
bar. Für versäumte Schulaufgaben und Kurzar-
beiten stehen gemeinsame Nachschreibter-
mine zur Verfügung (oft am Samstag). 
 
SCHÜLERMITVERANTWORTUNG (SMV): Der 
SMV der FOS und dem Schülerausschuss der 
BOS gehören die Klassensprecher und die drei 
Schülersprecher an. Grundsätzlich sollten ALLE 
zur mitverantwortlichen Gestaltung des 
Schullebens beitragen. 
 
SCHULFEST: Dieses findet einmal im Jahr zur 
Verabschiedung der Absolventen am Schuljah-
resende statt. Eingeladen sind alle Schülerin-
nen und Schüler, die Ehemaligen, Eltern sowie 
alle Schulangehörigen. Genaueres wird recht-
zeitig bekannt gegeben. 
 
SCHULLEITUNG:  Der Schulleiter, sein Ständiger 
Stellvertreter und die Mitarbeiter in der Schul-
leitung stehen gerne zu Gesprächen zur Verfü-
gung. Voranmeldungen im Sekretariat sind 
sinnvoll.  



SEKRETARIAT: Es ist von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
(freitags bis 14:00 Uhr) geöffnet. Ferienöff-
nungszeiten stehen auf unserer Schulhome-
page. 
 
SICHERHEIT: Genaue Anweisungen des Sicher-
heitsbeauftragten der Schule, Herrn OStR Dr. 
Helm, über die jeweiligen Fluchtwege hängen 
in allen Unterrichtsräumen aus. Mindestens 
einmal im Schulhalbjahr findet eine Feuer-
alarmübung statt (siehe Hausordnung).  
 
SPORT: Der reguläre Sportunterricht findet 
ausschließlich in den 12. Klassen der FOS statt.  
 
SPRECHSTUNDEN: Auf Grund der äußerst ge-
ringen Nachfrage der festen Sprechzeiten an 
den Vormittagen wird auf die Veröffentlichung 
einer Sprechstundenliste verzichtet. Stattdes-
sen ist auf der Schulhomepage unter „Kontakt“ 
ein Kontaktformular eingerichtet, mit dem die 
einzelnen Lehrkräfte im Bedarfsfall per E-Mail 
kontaktiert und individuelle Sprechtermine 
vereinbart werden können. 
 
UMWELTSCHUTZ wird bei uns an der Schule 
groß geschrieben. Die Umweltbeauftragten 
der Klassen informieren die Schulgemeinschaft 
über aktuelle Themen. In der Schule können 
warme und kalte Getränke gekauft werden.  
Schülerinnen und Schüler, die selbst ihre Ge-
tränke in die Schule mitbringen, müssen die 
leeren Behälter wieder privat entsorgen. Bitte 
die Verpackungen der extern gekauften Nah-
rungsmittel (Pizza, Hamburger usw.) wieder 
mitnehmen! 
 
UNFALL: Bei Unfällen in der Schule und auf 
dem Schulweg besteht eine gesetzliche Unfall-
versicherung. Im Falle eines Unfalls ist unver-
züglich das Formular für die Versicherung ab-
zugeben! Download unter 
www.fosbos-neumarkt.de/service/formulare 
 

UNTERRICHTSZEITEN: Der Unterricht beginnt 
pünktlich um 8:00 Uhr; der Vormittagsunter-
richt endet nach sechs Schulstunden um 12:50 
Uhr. Die Stundeneinteilung sieht folgender-
maßen aus: 
 
1. Stunde  8:00 Uhr   bis  8:45 Uhr 
2. Stunde      8:45 Uhr   bis  9:30 Uhr 
   Pause       9:30 Uhr    bis   9:45 Uhr 

3. Stunde      9:45 Uhr   bis 10:30 Uhr 
4. Stunde    10:30 Uhr   bis 11:15 Uhr 
   Pause      11:15 Uhr   bis 11:25 Uhr 

5. Stunde    11:25 Uhr   bis 12:10 Uhr 
6. Stunde    12:10 Uhr   bis 12:50 Uhr 
   Mittagspause   (7. Stunde):  
8. Stunde  N1 13:20 Uhr   bis 14:05 Uhr 
9. Stunde  N2 14:05 Uhr   bis 14:50 Uhr 
   Pause     14:50 Uhr   bis 15:00 Uhr 

10. Stunde  N3  15:00 Uhr   bis 15:45 Uhr 
11. Stunde  N4 15:45 Uhr   bis 16:30 Uhr 

 
VERPFLEGUNG: In den Pausen stehen Geträn-
keautomaten zur Verfügung. Pausenverpfle-
gung kann beim Hausmeister gekauft werden.  
  
VERTRETUNGSPLÄNE sind über das Digitale 
Brett in der Aula und die WebUntis-App einzu-
sehen!  
 
ZUSAMMENFASSUNG: Diese zahlreichen 
"Spielregeln" dienen dazu, dass an unserer 
Schule auch weiterhin ein besonnenes und um-
sichtiges Verhalten eine erfolgreiche Arbeit er-
leichtert.  
 
 
 
Markus Domeier  
Oberstudiendirektor 
Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Hausordnung der 
 Maximilian-Kolbe-Schule 

 
Das Zusammenleben im Schulalltag bedarf 
verbindlicher Regeln, um einen menschlichen 
Umgang untereinander und ein rücksichtsvol-
les Verhalten gegenüber den Einrichtungen 
der Schule sowie dem Eigentum anderer zu 
gewährleisten. Das Verhalten aller Mitglieder 
der Schulgemeinschaft soll generell von Höf-
lichkeit und gegenseitiger Rücksichtnahme be-
stimmt sein. In diesem Zusammenhang nimmt 
auch die Pünktlichkeit eine entscheidende 
Rolle ein.  
 
Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft trägt 
seinen Anteil zu einem positiven Bild der Ma-
ximilian-Kolbe-Schule in der Öffentlichkeit bei. 
Die schonende Behandlung und Erhaltung der 
Einrichtungen (Räume, Geräte, Mobiliar) so-
wie Anlagen der Schule sind selbstverständli-
che Pflicht. Das betrifft auch die zur Verfügung 
gestellten Lehr- und Lernmittel. Beschädigun-
gen sind deshalb unverzüglich bei der Haus-
verwaltung zu melden. 
 
1. Klassenzimmer und Fachräume 
Die Ordnung im Klassenzimmer ist das Spiegel-
bild derer, die sich darin aufhalten. Nach Un-
terrichtsende und nach der 6. Stunde werden 
die Stühle hochgestellt, die Tafel gewischt, die 
Fenster geschlossen und das Licht ausgeschal-
tet. Jeder Schüler hinterlässt einen leeren, 
sauberen Arbeitsplatz. Für Garderobe sind die 
Aufhängevorrichtungen in den Klassenzim-
mern zu benutzen. Die Schränke in den Klas-
senzimmern sind sauber zu halten. Die Toilet-
ten sind keine Aufenthaltsräume; sie werden 
nach ihrer Benutzung sauber und sofort ver-
lassen. 
 
2. Parken 
Motorisierte Zweiräder dürfen nur auf den da-
für vorgesehenen Abstellflächen, Fahrräder im 
Bereich der Fahrradständer abgestellt werden. 
PKW-Stellplätze auf dem Schulgelände dürfen 
ausschließlich mit Berechtigungsausweisen 
benützt werden. 
 

3. Fundsachen 
Fundsachen sind unverzüglich beim Hausmeis-
ter oder in der Schulverwaltung abzugeben. 
 
4. Alkohol – Rauchen – Handy  
Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Al-
kohol- und Rauch-Verbot. Die Regelungen zum 
oberstufengerechten Umgang mit dem Handy 
in unserer Schule hängen in der Aula und im 
Klassenzimmer aus. 
 
5. Unerlaubtes Verlassen des Schulgeländes 
Die Schüler dürfen bei berechtigten Anliegen 
das Schulgelände verlassen, wenn sie eine Er-
laubnis bei den zuständigen Personen einge-
holt haben. Bei Zuwiderhandlung kann der 
Versicherungsschutz erlöschen und eine Ord-
nungsmaßnahme verhängt werden. 
 
6. Hausrecht 
Der Schulleiter übt auf der Schulanlage das 
Hausrecht aus. Unbeschadet dieses Rechts des 
Schulleiters haben die Lehrkräfte in ihren je-
weiligen Unterrichtsräumen das Hausrecht. 
 
7. Das FOSBOS-ABC 
Die detaillierte Aufstellung des Handlungs-
spielraumes (FOSBOS-ABC) ist für uns Grund-
lage des täglichen Miteinanders und zeigt ge-
naue Verhaltensanweisungen auf. 
 
8. Verstöße gegen diese Hausordnung 
Verstöße gegen diese Hausordnung werden in 
pädagogisch angemessener Form mit Erzie-
hungs- und Ordnungsmaßnahmen entspre-
chend den Vorschriften der Schulgesetze und 
Schulordnungen geahndet. 
 
Grundsätzlich haben die Schülerinnen und 
Schüler die Anweisungen und Anordnungen 
der Lehrkräfte zu beachten und zu befolgen. 
Im Übrigen appellieren wir an die Schulge-
meinschaft, durch Fairness, Einsicht, Kompro-
missbereitschaft und guten Willen an einer er-
folgreichen Unterrichts- und Erziehungsarbeit 
mitzuwirken. 
 
 

 
     

Diese Hausordnung wurde vom Sachaufwandsträger (Landkreis),  
den Lehrer-, Schüler- und Elternvertretern entworfen und beschlossen!

 


